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SCHREIBEN VON LANDVOGT JAKOB BOSSARD AN AMMANN UND RAT VON

STADT UND AMT ZUG

Wartmann/Der Hof Widnau- Haslach XXVI- XXIX ; EA VI 1, 1246 Art . 177 und 178

Die Kopie des Schreibens Zürichs an Luzern - dessen Inhalt ihn
sehr erschreckt habe - sei ihm durch Landschreiber [Adam] Signer
zugestellt worden . Ein im Tone noch viel schärfer gehaltenes
habe er von Zürich direkt zugestellt bekommen . Die Kopie seines
Antwortschreibens - zu dem er stehe und von welchem er nicht

abzuweichen gedenke - lege er bei.
Dass der Graf [Karl Friedrich ] von Hohenems zu derart massiven
Mitteln greifen müsse , um zu seinem Recht zu kommen, sei allein
die Schuld Zürichs , gewähre dieses doch jedem "frylosen tropffen
der dahin khombt " und sich über die Landvögte beklage , Gehör und
Glauben . Wenn es so weiter gehe , wisse er bald nicht mehr , wo
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die Beschwerdebriefe versorgen , die ihm aus Zürich zugingen.
Denn wenn immer etwas die Religion berühre , so würden keine 48

Stunden vergehen , bis er - begleitet mit dem gemessenen Befehl,
diesen gehorsamst nachzuleben - einen ganzen Wust von Abschrif¬
ten einschlägiger Tagsatzungsabschiede auf seinem Arbeitstisch

liegen habe . Leichtfertigen Gesellen ohne Anhören der Beklagten
Recht zu geben , scheine jedoch den Abschieden gemäss zu sein.
Um zu beurteilen , ob die Gemeinde Widnau berechtigte Klagen ge¬
gen den Grafen habe , könne er sich nicht einseitig auf deren
Aussagen abstützen , deshalb habe er Appenzell [ Innerrhoden ] ge¬
beten , eine Untersuchung durchzuführen . Der dortige Landschrei¬
ber sei nun schon 2 oder 3 Mal hier gewesen und habe die Leute
befragt . Dieses Vorgehen scheine ihm schon deshalb gerechtfer¬
tigt , als sich die Gemeinde weder für den Schmied .[Ulrich Hensel]
noch den [Vogts - ] Ammann [Jakob ] Wider einsetzen wolle . Dieser

beiden "faulen gesellen " wegen brauche man sich nun wirklich

nicht in Unkosten zu stürzen und eine Gesandtschaft [der reg.
Orte ins Rheintal ] zu schicken.

Was ihn am meisten beschäftige , sei , dass ihn Zürich als mein¬
eidig bezeichne , die Unruhestifter jedoch für ehrbare Leute aus¬
gebe . Dabei sei doch der Schmied ausgerechnet beim Ehegericht
in Zürich als Meineidiger aktenkundig geworden . Auch habe die¬
ser zur Zeit seines Vorgängers [Landvogt Jakob Stockmann ] trotz
gegenteiliger Versprechungen seinen Sohn ausser Landes gebracht.
Von den Unannehmlichkeiten , die er in den vergangenen anderthalb
Jahren selber mit ihm gehabt habe , wolle er lieber schweigen.
Der Ammann aber sei ennet dem Rhein schuldig geworden [Klagen
wegen Holzfrevel durch die gräflichen Untertanen ] . Obwohl die¬
ser versprochen , den Verhandlungen [ in Ems ] beizuwohnen , habe
er sich nicht daran gehalten , so dass er ihn auf Ersuchen des
gräflichen Gerichtes hin habe dazu zwingen müssen . Weiter sei
dieser auch entgegen der mit dem Grafen getroffenen Abmachungen
[an die Tagsatzung ] nach Baden gegangen und habe dort durch
falsche Angaben den Grafen in ein schiefes Licht zu rücken ver-



sucht.

Der Schmied sei vom Grafen schon vor etlichen Tagen aus der

Haft entlassen worden . Der Ammann aber , der sich am gräflichen

"territorio verfählet " , werde in einer Stube gefangengehalten.
Nicht mal dessen eigenen Leute würden ihm dort ihre Unterstüt¬
zung angedeihen lassen.

Original , mit Siegel
AH 19 , 267- 268 - Blatt 268r  leer
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